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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 
Planungsprozess Premium-ESP Ausserholligen: Revision Richtplan; Kredi-
terhöhung 

 
 
1. Worum es  geh t 

 

Der rechtsgültige Richtplan für den kantonalen Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Ausserholligen 
(ESP AH), muss revidiert und die dafür notwendige Finanzierung sichergestellt werden. Aufgrund 

der strategischen Bedeutung des ESP AH sowie einer Vielzahl bereits realisierter (z. B. Etappe 1 

Gangloff-Areal mit dem Zentrum Europaplatz - Haus der Religionen, Tram Bern West, S-Bahn-sta-
tion Europaplatz) und geplanter (z. B. Etappe 2 Gangloff-Areal, Arealentwicklungen Weyermanns-

haus-West und -Ost sowie Ausserholligen VI, Langsamverkehrspasserelle Ausserholligen) Einzel-

projekte besteht der Bedarf, diese Revision zeitnah umzusetzen. 
 

Die erforderlichen Arbeiten haben der Kanton und die Stadt Bern bereits aufgenommen. Der Ge-

meinderat hat dafür zwei Kredite von insgesamt Fr. 150 000.00 beschlossen. Mit diesen finanziellen 
Ressourcen im Umfang von Fr. 150 000.00 konnten im Rahmen der Projektphase 1 eine Gesamtdi-

agnose durchgeführt und die Prozessarchitektur definiert werden. Für die Fortsetzung des Revisi-

onsprozesses in den Phasen 2 und 3 wird dem Stadtrat eine Krediterhöhung im Umfang von Fr. 530 
000.00 beantragt. Die gesamten budgetierten Projektkosten belaufen sich demnach auf Fr. 680 

000.00. 

 
Der Kanton als planungsrechtlicher Partner hat in einem Schreiben vom 14. Februar 2014 eine Kos-

tenbeteiligung an den Revisionsarbeiten in Aussicht gestellt. Ein erstes Subventionsgesuch wurde 

vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) am 23. Mai 2017 gutgeheissen. Der Kanton si-
chert der Stadt Bern in seiner Verfügung vom 6. Juni 2017 einen Staatsbeitrag von Fr. 97 500.00 zu. 

Dies entspricht den beantragten 75 % des eingereichten Kostenvorschlags für Tranche 1. Weitere 

Gesuche werden gestaffelt eingereicht. Die Kostenbeteiligung des Kantons bleibt der Kreditgewäh-
rung durch den Stadtrat vorbehalten. 

 

 
2. Au s g angs lag e  

 

Der Kanton und die Stadt Bern haben im Jahr 1994 gemeinsam mit betroffenen und wichtigen Part-
nerinnen und Partnern einen Richtplan für das Gebiet des ESP AH erarbeitet. Dieser Richtplan 

stimmt nicht mehr mit den sich wandelnden Rahmenbedingungen und den aktuellen Entwicklungs-

zielen überein. Aus diesem Grund beschloss die zuständige Behörde schon im Jahr 2002 die Über-
arbeitung des bestehenden Planwerks. Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigentümer-

schaften gestaltete sich jedoch nicht erfolgreich, weshalb der Richtplanentwurf von 2008 nicht fertig 

gestellt werden konnte. 
 

Im Herbst 2012 wurde der ESP AH vom Berner Regierungsrat als Premium-Standort definiert. Der 

ESP AH ist als strategisch bedeutender Wirtschaftsstandort, der sich durch besondere Flächen-, 
Entwicklungs- und Aufwertungspotenziale auszeichnet, sowohl für den Kanton als auch die Stadt 

Bern von höchstem Interesse. Im neuen Stadtentwicklungskonzept STEK 2016 wird der ESP AH 

dementsprechend als Chantier ausgewiesen, wo konzentriert Ressourcen für die verdichtende Sied-
lungsentwicklung nach innen eingesetzt werden sollen. Vor dem Hintergrund der Revision des 
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Raumplanungsgesetzes (RPG) von 2012 und dem kantonalen Richtplan 2030 soll zunehmend auch 

der verstärkten Nachfrage nach Wohnraum im bestehenden Siedlungsgebiet Rechnung getragen 
werden. 

 

Im ESP AH lassen sich die Vorgaben des revidierten RPG und die Strategien des kantonalen Richt-
plans 2030 hervorragend und beispielhaft konkretisieren und umsetzen. So gewinnt u.a. die Sied-

lungsentwicklung nach innen aufgrund der eingeschränkten Ausscheidung neuer Bauzonen stetig 

an Bedeutung. Verkehr und Siedlung müssen dabei in einem komplexen Umfeld möglichst optimal 
aufeinander abgestimmt und die funktionale Durchmischung zur Steigerung der räumlichen Attrakti-

vität optimiert werden - u.a. auch durch die neu vorgesehene Schaffung von Wohnraum im ESP. Der 

ESP AH bietet als einer von nur vier Premium-Standorten im Kanton Bern ein aussergewöhnliches 
Potenzial, um den Zielsetzungen sowohl des Berner Regierungsrats (v.a. Förderung einer nachhal-

tigen Raumentwicklung und Stärkung des Wirtschaftsstrandorts) als auch des Gemeinderats (v.a. 

vorbildlicher Umgang mit Ressourcen, zukunftsweisende Wirtschaft, vielfältiges Wohnen) gerecht 
werden zu können. 

 

 
3. Pro jektbes ch rieb  

 
3.1. Projektorganisation 

Die operative Gesamtprojektleitung inklusive der Koordination von Partizipations-, Kommunikations- 
und Planungsaktivitäten obliegt der Präsidialdirektion. Das AGR ist genauso wie diverse städtische 

Stellen ständig in das Projektteam integriert. Seit dem Projektstart hat sich die Projektleitung auf-

grund der Komplexität und Bedeutung des ESP AH zudem den Support eines externen Prozessma-
nagers gesichert. Ferner wurden ebenfalls eine partizipative Spur- und eine Begleitgruppe gebildet. 

Die Spurgruppe besteht aus Vertretungen der Quartiere, der Grundeigentümerschaften und der in-

volvierten Verwaltungsstellen. Das Begleitgremium setzt sich aus der Spurgruppe sowie Vertretun-
gen der politischen Parteien und weiteren Interessensvertretern zusammen. 

 
3.2. Projektvorgehen und -ergebnisse 

Die Projektbegleiter haben gemeinsam mit dem SPA und in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton 
Bern den folgenden Projektablauf in drei Phasen konzipiert: 

 

1. Phase: Gesamtdiagnose und Prozessarchitektur (Vorarbeiten) 
2. Phase: Partizipation und Planung (Gesamtstrategie) 

3. Phase: Richtplanverfahren (formelles Verfahren) 

 
Nachfolgend werden die drei oben genannten Projektphasen kurz vorgestellt. 

 
1. Phase: Gesamtdiagnose und Prozessarchitektur (Vorarbeiten) 

Das Hauptprodukt der 1. Phase ist das sogenannte Startdokument (vgl. Beilage), das in Zusammen-

arbeit mit der Spurgruppe erarbeitet wurde. Dafür wurden u.a. zwei Workshops mit der Spurgruppe 

durchgeführt. Das Startdokument dient als fundierte Basis für den Start des eigentlichen Partizipa-
tions- und Planungsprozesses. Die Phase 1 wurde mit der Fertigstellung des Startdokuments im Juni 

2016 abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte durch einen Kredit des Gemeinderats der Stadt Bern.  

 
Die 1. Phase hat u.a. gezeigt, welche Handlungsfelder in der 2. Phase zu bearbeiten sind (s. unten). 

Es wurde auch deutlich, wie die inhaltlichen Planungsarbeiten und die Partizipation der organisierten 

und nichtorganisierten Öffentlichkeit aufeinander abzustimmen sind und dass die Verfahrens-, Par-
tizipations- und Kommunikationsgrundsätze akzeptiert werden. Das Startdokument wird von den be-

teiligten kantonalen und städtischen Verwaltungsstellen, den Grundeigentümern und den Interes-

senorganisationen getragen. 
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Mit Blick auf die 2. Phase ist ebenfalls festzuhalten, dass erweiterte Partizipationsverfahren zwar 
(finanziell und zeitlich) ressourcenaufwendig sind, jedoch zu einer breiter abgestützten Akzeptanz 

im Kontext der zahlreichen und verschiedenen Akteure führen. Die Partizipationsveranstaltungen 

sind bedeutende Dreh- und Angelpunkte für den Austausch, die Vermittlung und Koordination von 
Fach- und Sachinhalten sowie der Verknüpfung von unterschiedlichen Netzwerken. 

 
2. Phase: Partizipation und Planung (Gesamtstrategie) 

Die Phase 2 hat im Juni 2016 mit der Startveranstaltung des Begleitgremiums begonnen. Mit Hilfe 

der externen Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der Spur- und der Begleitgruppe werden in 

dieser Arbeitsphase eine Gesamtstrategie und ein dazugehöriger Leitplan erarbeitet. Sowohl diese 
Hauptprodukte als auch die vorgesehenen Vertiefungsstudien in den Bereichen Mobilität, Freiraum 

sowie Energie und Umwelt dienen in der Folge als Grundlagen für die formelle Richtplanrevision. 

Die Finanzierung der ersten, bereits durchgeführten Aktivitäten erfolgte durch einen Kredit des Ge-
meinderats der Stadt Bern. 

 

Ausgangspunkt der in dieser Phase anstehenden Arbeiten sind Steckbriefe über die verschiedenen 
Teilgebiete und Areale im ESP AH. Sie umfassen einerseits eine Bestandsaufnahme sowie ande-

rerseits mögliche Entwicklungsszenarien für die verschiedenen Teilgebiete und Areale. Die Steck-

briefe werden einer Konfliktanalyse unterzogen, zusammengeführt und mit gebietsübergreifenden 
Themen (z.B. Mobilität, Freiraum, Energie und Umwelt) zu einer städtebaulichen und programmati-

schen Gesamtvision weiterentwickelt. Dabei muss u.a. der zukünftige Nutzungsmix betrachtet wer-

den: Das ESP-Programm des Kantons ist ein wirtschaftliches Förderprogramm, welchem jedoch 
Nutzungsbedürfnisse in den Bereichen Bildung, Freizeit, Sport und Wohnen gegenüberstehen. Der 

ESP AH wird sich deshalb nicht zu einem einseitigen Arbeitsquartier entwickeln. 

 
Im Bereich der Mobilität besteht eine zentrale Herausforderung wiederum darin, dass das vom Ge-

meinderat beschlossene STEK 2016 Vorgaben bezüglich Mobilität enthält, welche im revidierten 

Richtplan festgehalten und umgesetzt werden müssen (z.B. Stärkung des öffentlichen und Lang-
samverkehrs). Bezüglich der Freiräume wurde im Rahmen der Gesamtdiagnose der Phase 1 u.a. 

festgehalten, dass abgesehen vom Europaplatz öffentliche Räume mit Aufenthaltsqualität fehlen und 

die Zugänglichkeit zu den bereits bestehenden Freiräumen verbessert werden soll. Die Qualität der 
öffentlichen Plätze und der Freiräume spielt eine wichtige Rolle für die Attraktivität des ESP AH. Im 

Bereich Umwelt und Energie bietet das Projekt schlussendlich die Chance, auf einer grossen Fläche 

eine möglichst nachhaltige Raumentwicklung zu konkretisieren. Dies kann im Falle des Einbezugs 
der wesentlichen Grundeigentümer und Hauptnutzer (z.B. ewb, BFH) auch zu einer attraktiven Stär-

kung des Wirtschaftsstrandorts führen. 

 
Die Zwischenergebnisse der Gesamtvision werden in der Spurgruppe und im Begleitgremium parti-

zipativ zur Diskussion gestellt. Die Resultate dieses Arbeitsprozesses führen schlussendlich zur Aus-

formulierung der in dieser Phase geforderten Gesamtstrategie. Dabei wird der Fokus auch darauf-
gelegt, dass die Gesamtstrategie die unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten im ESP AH 

aufnehmen kann, denn die einzelnen Teilgebiete und Areale entwickeln sich unterschiedlich schnell. 

Das zweite Ergebnis dieser Arbeiten ist ein städtebaulicher Leitplan, der einen Massnahmenkatalog 
und ein Vorgehensvorschlag für die weitere Entwicklung beinhaltet. 

 
3. Phase: Richtplanverfahren (formelles Verfahren) 

Während der dritten Phase werden die Produkte der vorangehenden Phase, die Gesamtstrategie 

und der Leitplan, in die Planungsvorlage des Richtplans übertragen. Alle notwendigen Berichte und 

Unterlagen werden in Begleitung eines externen Büros, welches das gesamte formelle Verfahren 
vorbereiten und durchführen wird, zusammengestellt. Der genaue Aufbau dieser letzten Arbeits-

phase ist zurzeit noch nicht definiert. 
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4. Pro jektte rminp lan  

 

In Anlehnung an das beschriebene Projektvorgehen und angesichts der Komplexität (unterschiedli-

chen Zeitachsen von Gesamtgebiets- und Teilgebietsplanungen etc.) des ESP AH, muss das Ver-
fahren über eine gewisse zeitliche Flexibilität verfügen. Insofern geben die untenstehenden Jahres-

zahlen den groben Projektverlauf an. 

 
2016 1. und 2. Phase 

 Erarbeitung und Abschluss der Gesamtdiagnose, der Prozessgestaltung und 

-architektur (1. Phase) sowie Durchführung einer Startveranstaltung zum Auftakt 
der 2. Phase. 

 
2017 2. Phase 

 Beginn der Erarbeitung der Gesamtvision, Start der Vertiefungsstudien und 

nächste Partizipationsveranstaltungen mit der Spur- und Begleitgruppe. 

 
2018 2. Phase 

Weiterführung der oben genannten Aufgaben, Formulierung der Gesamtstrategie 

und des dazugehörigen Leitplans und Abschluss von Partizipation und Planung. 
 

2019 3. Phase 

Einleitung und Durchführung des Richtplanverfahrens inkl. Mitwirkung und kanto-
naler Vorprüfung. 

 
2020 Inkraftsetzung Richtplan. 

 

 
5. Kos ten  

 

Für das Projekt werden gemäss Kostenvoranschlag und -teiler folgende Kosten veranschlagt: 

 

Position Kosten (inkl. MWST) 

Phase 1 

Gesamtdiagnose, Prozessarchitektur, Projektmanagement  Fr. 70 000.00 

Übrige Kosten (z.B. Partizipation und Kommunikationsmittel)  Fr. 20 000.00 

Phase 2 

Planungsinhalte, Partizipation und Kommunikation, Projektmanagement 
und Visualisierung 

 Fr. 130 000.00 

Vertiefungsstudien in den Bereichen Mobilität, Freiraum sowie Umwelt und 

Energie 

 Fr. 255 000.00 

Übrige Kosten (z.B. Partizipation und Kommunikationsmittel)  Fr. 75 000.00 

Phase 3 

Richtplanformalisierung  Fr. 70 000.00 

Übrige Kosten (z.B. Kommunikationsmittel)  Fr. 10 000.00 

Diverses 

Reserve (ca. 7 % der Summe)  Fr. 50 000.00 

Total Kosten  Fr. 680 000.00 

 
6. Kapita lfo lgeko s ten  
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Investition  1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr   10. Jahr  

Anschaffungs-/ Restbuchwert   680 000.00   612 000.00   544 000.00   68 000.00 

Abschreibung 10 %   68 000.00   68 000.00   68 000.00   68 000.00 

Zins 1.73 %   11 765.00   10 590.00   9 410.00   1 175.00 

Kapitalfolgekosten   79 765.00   78 590.00   77 410.00   69 175.00 

 
 
7. Finanzierung  

 
Der beantragte Planungskredit an den Stadtrat beträgt insgesamt Fr. 680 000.00 und setzt sich wie 

folgt zusammen: 

 

Kredit Betrag 

Bereits bewilligt 

Planungskredit (gemäss GRB 2014-769) vom 28. Mai 2014 zur Finanzie-

rung von Phase 1 (vgl. Kapitel 5) 

 Fr. 90 000.00 

Erhöhung Planungskredit (gemäss GRB 2016-897) vom 22. Juni 2016 zur 
Finanzierung der ersten Aktivitäten von Phase 2 (vgl. Kapitel 5) 

 Fr. 60 000.00 

 

Zusätzlich beantragt 

Erhöhung Planungskredit gemäss vorliegendem Vortrag  Fr. 530 000.00 

Total Kredit  Fr. 680 000.00 

 

 
8. Beiträge  Dritte r 

 
Gestützt auf Artikel 139 Absatz 1 Buchstabe b des kantonalen Baugesetzes, Artikel 8 der kantonalen 

Planungsfinanzierungsverordnung (PFV) und das oben genannte Schreiben des AGR vom 14. Feb-
ruar 2014 hat die Stadt Bern dem Kanton Bern einen Staatsbeitrag im Umfang von 75 % der anre-

chenbaren Kosten für die Phasen 2 und 3 beantragt. Dies entspricht gemäss Kostenteiler einer 

budgetierten Subvention von insgesamt maximal Fr. 341 250.00 (exkl. Reserven). Die Auszahlung 

der Staatsbeiträge soll entsprechend dem gestaffelten Projektverlauf und dem ausgewiesenen Vor-
gehen in mehreren Tranchen erfolgen. Ein erstes Subventionsgesuch (Tranche 1) wurde vom AGR 

am 23. Mai 2017 gutgeheissen. Der Kanton sichert der Stadt Bern in seiner Verfügung vom 6. Juni 

2017 einen Staatsbeitrag von Fr. 97 500.00 zu. Dies entspricht den beantragten 75 % des einge-
reichten Kostenvoranschlags für Tranche 1. Die Kostenbeteiligung des Kantons bleibt der Kreditge-

währung durch den Stadtrat vorbehalten. 

 
 
9. Nutzen  

 
9.1. Qualitativer Nutzen 

Im zweiten Kapitel wurde erläutert, dass sich die Vorgaben des revidierten RPG, die Strategien des 

kantonalen Richtplans 2030 sowie wesentliche Legislaturziele sowohl auf kantonaler als auch auf 

kommunaler Ebene im ESP AH hervorragend und beispielhaft konkretisieren lassen. Der revidierte 
Richtplan für das Gesamtgebiet des ESP stellt sicher, dass die Umsetzung in einem komplexen und 

heterogenen Umfeld möglichst optimal, d.h. in koordinierter und breit abgestützter Art und Weise 

erfolgt. 
 
9.2. Quantitativer Nutzen 

Der neue Richtplan für den ESP AH stellt sicher, dass Investitionen in einzelne Entwicklungsareale 
im Wirkungsbereich in eine gesamtgesellschaftlich gewünschte Richtung erfolgen und das Risiko für 
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Fehlinvestitionen reduziert wird. Dies betrifft z.B. das richtige Mass und Verhältnis von Nutzungen 

(Büros, Wohnen, Freiflächen etc.), Dichten und Verkehrsaufkommen in einem zukünftigen Stadtteil 
für mehrere tausend Menschen und mit mehreren hunderttausend Quadratmetern Geschossfläche. 

 

 
10. Kons equenzen  be i Nich tu ms etzung  oder vers p ä te te r Um s etzung  des  Pro jekts  

 

Der Verzicht auf einen revidierten Richtplan für den ESP AH oder dessen verspätete Umsetzung 

führen dazu, dass eine Abstimmung zwischen den Einzelarealen fehlt und dementsprechend ge-
samtgesellschaftlich unerwünschte oder suboptimale Investitionen mit langfristiger Wirkung getätigt 

werden könnten. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der komplexen Verhältnisse im ESP AH 

und seiner dynamischen Entwicklung. Davon sind alle wesentlichen Bereiche der Raumplanung be-
troffen: Siedlung, Verkehr und Freiräume. 

 

Ebenfalls sind die in die Richtplanrevision integrierten Partizipationsprozesse von grosser Bedeu-
tung. Dadurch können die zahlreichen Einzelentwicklungen und -planungen kommuniziert und ver-

netzt sowie übergeordnete Interessen von Vertretungen aus dem Quartier, der Politik oder der 

Grundeigentümer etc. direkt eingebracht und aufeinander abgestimmt werden. 
 

Bei den einzelnen Planungsverfahren mit Volksabstimmung, die parallel zum Revisionsprozess im 

Perimeter des ESP AH durchgeführt werden, besteht ebenso ein Risiko im Rahmen der kantonalen 
Vorprüfung und Genehmigung. Müssen diese Sondernutzungsplanungen auf Grundlage des Richt-

plans von 1994 vorgeprüft werden, bestehen Potenziale zu inhaltlichen Zielkonflikten wie z.B. Nut-

zungsverteilung (Arbeiten/Wohnen) oder der Verteilung der baulichen Dichte. Eine kantonale Vor-
prüfung/Genehmigung könnte im schlimmsten Falle nicht erfolgen und einzelne Planungen wären 

blockiert. Im Kontext dieser Abhängigkeiten und Risiken hat der rasche Abschluss des Revisions-

prozesses eine hohe Priorität. 
 

 
Antrag 

 

1. Der Stadtrat genehmigt die Vorlage betreffend Planungsprozess Premium-ESP Ausserholligen: 

Revision Richtplan; Krediterhöhung. 
 

2. Der mit GRB 2014-769 vom 28. Mai 2014 bewilligte und mit GRB 2016-897 vom 22. Juni 2016 

erhöhte Kredit von Fr. 150 000.00 wird um Fr. 530 000.00 auf insgesamt Fr. 680 000.00 zulasten 
der Investitionsrechnung, Konto I170 0048 (Kostenstelle 170500) erhöht. 

 

3. Beiträge Dritter werden dem Investitionsprojekt angerechnet, der Nettoinvestitionsbetrag wird 
aktiviert. 

 

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. 
 

 

Bern, 5. Juli 2017 
 

 

Der Gemeinderat 
 

 

 
Beilage: Revision Richtplan Premium ESP Ausserholligen 
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 EINLEITUNG

Der aus dem Jahr 1994 stammende Richtplan des Premium Entwickslungs-

schwerpunkt (ESP) Ausserholligen soll revidiert werden. Der letzte Revison-

sentwurf stammt aus dem Jahr 2008. Für die jetzt angestossene Revision 

sind drei Phasen vorgesehen: Gesamtdiagnose & Prozessgestaltung (Phase 

1), Entwickeln von Grundlagen für die Revision (Phase 2) sowie das eigentliche 

Revisionsverfahren (Phase 3). Mit dem vorliegenden Startdokument, das in 

Phase 1 erarbeitet wird, soll eine stabile Basis für das Planungs- und Partizipa-

tionsverfahren in Phase 2 geschaffen werden. Phase 2 umfasst die eigentliche 

Umsetzung des partizipativen Planungsprozesses: eine Abfolge von Veranstal-

tungen mit den GrundeigentümerInnen und der organisierten Öffentlichkeit 

(Begleitgremium) sowie der nicht-organisierten Öffentlichkeit (Quartierbe-

wohnerInnen, Betroffene und Interessierte, Nutzende, etc.), an denen fach-

lich vertiefte Entwickungsszenarien, Visionen und Ziele sowie Lösungen und 

Massnahmen diskutiert, ergänzt und reduziert werden. Das Projektteam und 

weitere Fachleute bearbeiten in enger Zusammenarbeit mit den Verwaltungs-

stellen und den Grundeigentümern die deinierten Handlungsfelder. Wichtig 

ist, dass die fachlichen Grundlagen so aufbereitet werden, dass sie verstanden 

werden und kommunizierbar sind. 

Ziel ist, dass am Schluss von Phase 2 eine differenzierte und breit akzeptierte 

Gesamtstrategie vorliegt, auf deren Basis die Richtplanrevision eingeleitet 

werden kann. Neben der kreativen Aufarbeitung gebiets- und projektspezi-

ischer Grundlagen setzt das Startdokument die Verfahrens-, Partizipations- 

und Kommunikationsgrundsätze fest. Bis zur Verabschiedung des Startdo-

kuments durch die zuständigen Projektorgane und das Begleitgremium sind 

folgende Schritte vorgesehen:

• Das Dokument wird in der Spurgruppe diskutiert und angepasst. Die 

Spurgruppe setzt sich aus dem Projektteam und Schlüsselakteuren aus 

Verwaltung und Anspruchsgruppen zusammen. Nach Abschluss Phase 1 

wird die Spurgruppe ins erweiterte Begleitgremium überführt.

• Danach wird dieses Startdokument den zuständigen Behörden und Ver-

waltungsstellen vorgestellt und bereinigt.

• Mit Blick auf die Partizipation in Phase 2 wird mit Unterstützung der 

Spurgruppe ein Begleitgremium konstituiert. Dieses setzt sich aus den 

Grundeigentümern, Interessengruppen und Parteien zusammen. An der 

konstituierenden Sitzung wird zum einen als Abschluss von Phase 1 das 

Startdokument zur Kenntnis gebracht, zum anderen als Start von Phase 2 

eine erste inhaltliche Diskussion geführt.
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• Alle in Phase 1 und 2 beteiligten Akteure und Anspruchsgruppen sind mit 

dem Startdokument einverstanden. Sie anerkennen die räumlichen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Ausgangs-

lage, die Verfahrens-, Partizipations- und Kommunikationsgrundsätze 

sowie die Projektorganisation, die Zuständigkeiten und die angestrebten 

Meilensteine.
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Mit dem vorliegenden Startdokument wird die Zusammenarbeit, Partizipation, 

Kommunikation und Planung im ESP-Perimeter Ausserholligen auf eine ziel-

führende und breit akzeptierte Basis gestellt. Die zuständigen Projektorgane 

anerkennen die folgenden Grundsätze:

• Das Startdokument verfolgt das Ziel, das Verfahren so zu optimieren, 

dass ein Entscheid über richtplanverbindliche Lösungen möglich wird.

• Das Startdokument legt die Spielregeln und Zuständigkeiten betreffend 

der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden- und Verwal-

tungsmitgliedern, mit den Grundeigentümern sowie Partizipation wei-

terer Anspruchsgruppen fest.

• Das Startdokument legt die Projektorganisation fest, insbesondere das 

Zusammenspiel zwischen den für die Steuerung und Entscheidung zu-

ständigen Projektorganen und den Mitwirkungsgremien.

• Das Startdokument formuliert die Partizipations- und Kommunikations-

grundsätze wie Fairness und Transparenz, auf deren Basis das Verfahren 

durchgeführt und kommuniziert wird. Es werden offene und dem Pla-

nungsstand angemessene Beteiligungsmöglichkeiten für die organisierte 

und nicht-organisierte Öffentlichkeit angeboten.

• Das Startdokument zeigt auf, wie mit Konlikten umgegangen wird. 

Kontroverse Themen werden frühzeitig und unter Berücksichtigung aller 

zur Verfügung stehenden Informationen offengelegt. Die für Steuerung 

und Entscheidung zuständigen Projektorgane handeln stufengerecht und 

sachorientiert.  

• Das Startdokument geht davon aus, dass alle Beteiligten in Kenntnis der 

Vorgeschichte und der Resultate aus Phase 1 ergebnisoffen und kon-

struktiv in die Phase 2 einsteigen.
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01 
 

ZWECK
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Zentrum Europaplatz – Haus der Religionen

Überbauung Zentrum Europaplatz 

Fotos: Aktuelle Situation           
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Europaplatz – Platz unter der A12
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Bahnstrasse – Gleisanlagen

Steigerhubelstrasse – Unterführung
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Blick auf die A12 und die Areale ewb Holligen und bls

Unter der A12 Ecke Murtenstrasse 
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Ladenwandweg – Erschliessung und Abgrenzung zum ewb Areal Holligen
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Skatepark Bern vor dem Inotex Gebäude

Altes Loeblager, Ziegelackerstrasse – Zwischennutzung Kunst-Ateliers
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Murtenstrasse – Wohnsiedlung ARK 143

Ladenwandweg – Familiengärten Ladenwandgut
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Bahnstrasse – Wohnhochhaus
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Das Gebiet des ESP Ausserholligens hat eine Vorgeschichte. Auch sind schon 

verschiedene Planungsprozesse durchgeführt worden. Dazu zählen der städ-

tebauliche Entwurf von 1990, der gültige Richtplan von 1994, der revidierte 

Richtplanentwurf von 2007 sowie der Quartierplan Stadtteil III von 2012. Mit 

der Aufarbeitung der gebietsspeziischen Auslegeordnung geht es in Phase 

1 darum, die in Phase 2 beabsichtigten Diskussionen anzustossen. Zudem 

sollen alle am Verfahren beteiligten Akteure über denselben Kenntnisstand 

verfügen. Deswegen wird in den folgenden Abschnitten die Ausganglage  des 

Verfahrens (A) und die Abgrenzungen des Perimeters (B) dargestellt. Wichtige 

Kennzahlen zum ESP werden in Abschnitt (C) aufgeführt. Die Bestandsanalyse 

wird in Abschnitt (D) in Form von Thesen zugespitzt, die auf die im weiteren 

Planungsverfahren wichtigen Handlungsfelder (E) ausgerichtet sind.

 

(A) Ausgangslage

Der ESP Ausserholligen, seine Vorgeschichte, bestehende Planungsgrundla-

gen und Rahmenbedingungen sowie Herausforderungen und Potenziale sind 

im Sinne einer konsolidierten Ausgangslage darzustellen. Folgende Punkte gilt 

es anzuerkennen:

• Auslöser für den lancierten Planungsprozess ist die sistierte Revision 

des Richtplans im Jahr 2008. Im Gegensatz zum ESP Wankdorf der ESP 

Ausserholligen nicht mehr stark weiter entwickelt. Für eine neue Ent-

wicklungsdynamik gibt es viel Potenzial.

• Stadt, Kanton und Anspruchsgruppen sind bestrebt, eine an der Gesamt-

sicht orientierte Planung durchzuführen. Sie anerkennen den integralen 

Charakter der Planung, insbesondere die nötige Abstimmung verkehr-

licher, raumplanerischer, quartierrelevanter und wirtschaftlicher Anliegen.

• Stadt, Kanton und Anspruchsgruppen beachten bestehende und neue 

Rahmenbedingungen wie die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung, die 

Zusammenhänge mit anderen Planungen sowie politische und eigen-

tumsrechtliche Vorgaben.

02 
GEBIETSSPEZIFISCHE         

AUSLEGEORDNUNG 
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126'661 

139'089
176'8959

147'310 

1016 

Einwohner 2001
ESP Ausserholligen  Bern  

1608

2'593 

5'681

Beschäftigte 2001  
ESPAusserholligen  Bern  

Einwohner 2014
ESP Ausserholligen  Bern  

Beschäftigte 2013  
ESPAusserholligen  Bern  

        

51 ha

5161.9 ha 

Fläche
ESP Ausserholligen  Bern  

(C) Bestandsaufnahme und Analyse

Anzahl der Einwohner und 

der Beschäftigten des ESP 

Ausserholligen im Verhältnis 

zu den Einwohnern und 

der Beschäftigten der Stadt 

Bern in den Jahren 2001 

und 2013/2014.
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451
676

Umnutzungspotenzial

Wohnungsbestand
2001 2015

Brutto-Grundfläche
Bestand 

230'000 m2

3x Westside

200'000 m2 Der ESP Ausserholigen  ver-

fügt bislang über ein beacht-

liches Umnutzungspotenzial 

von ca. 200'000 m2 Grund-

läche. Dieses muss durch 

die Revision des Richtplans 

eruiert und deiniert werden.  

Der Gebäudebestand im 

Bereich Dienstleistungen, 

Gewerbe/Industrie und 

Wohnen nimmt aktuell 

230'000 m2 Brutto-Grund-

läche ein, was der dreifa-

chen Fläche des Einkaufs- 

und Freizeitzentrums 

Westside entspricht. Das 

Potenzial des ESP Ausser-

holigen liegt bei 460'000 m2 

Brutto-Grundläche, was 

der sechsfachen Fläche 

des Westside entspricht.

Datenquellen der Infograiken:
Polizeiinspektorat Stadt Bern, Einwohnerdatenbank; 2013/2014: zusätzlich Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten, Ordipro.
Bundesamt für Statistik, Statistik der Unternehmensstruktur STATENT (provisorische Daten), Datenstand: 5.8.2015.
Bauinspektorat der Stadt Bern, Datenstand: 11.1.2016.
Amt für Gemeinden und Raumordnung - Abteilung Kantonsplanung: ESP, Datenstand: 24.11.2015.

2001 verfügte Ausser-

holligen über 451 Woh-

nungen.Der Bau des 

ARK 143 liess 2015 den 

Bestand deutlich auf 676 

Wohnungen ansteigen.
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These 3: Verkehr und Quartiersverbindungen – exzellente Macro-

Erschliessung, ungenügende Micro-Erschliessung

Die Macro-Erschliessung des ESP ist sehr gut, Ausserholligen ist mit Auto-

bahnanschluss, drei Bahnlinien sowie Tram und Bus regional und bernweit ein 

Infrastruktur-Knoten. Im Berner Westen nimmt Ausserholligen eine Scharnier-

funktion ein. Die Micro-Erschliessung ist jedoch ungenügend: Wege für Fuss-

gänger erscheinen grösstenteils als «unwichtig», Fussgänger und Velofahrer 

haben im Gebiet keine Priorität. Fussgängerrouten führen durch Unterfüh-

rungen oder über «Schleichwege». Wichtige Routen wie beispielsweise zum 

Freibad sind nicht oder schlecht ausgeschildert. Die Micro-Erschliessung ist 

insbesondere innerhalb der Gewerbezonen im Norden des Perimeters schwie-

rig: Zäune versperren den Weg, Fussgängerwege sind unklar in Bezug auf ihr 

Routenführung oder Regelungen für den Veloverkehr. Wege, Strassen und In-

frastrukturtrassen überlagern sich in mehreren Schichten und tragen dazu bei, 

dass der Ort komplex und unübersichtlich, aber auch sehr urban wirkt. Ob die 

Kapazitäten der prinzipiell sehr guten Macro-Erschliessung in Bezug auf ÖV 

und Autobahn ausreichen, wenn die Entwicklungspotenziale Ausserholligens 

realisiert sind, ist zu prüfen.

HAUPTBAHNHOF
INNENSTADT 

KÖNIZ

KEHRSATZ
BELP
THUN

BÜMPLIZ-SÜD
OBERWANGEN BEI BERN

MONTREUX
FRANZÖSISCHE 
SCHWEIZ

BÜMPLIZ
OBERBOTTIGEN

BETHELEHEM-SÜD
BÜMPLIZ-NORD
BERNWEST

HAUPTBAHNHOF
INNENSTADT 
WANKDORF

BERN WEST

S3, S31

S3, S
31, S

6

S6

S1,2
 

TRAM7 

TRAM7,8 

TRAM8 

BUS 101 

BUS 107 

BUS 27 

BUS 31 

S5, S51, S52 

E27

E27

A12

A12

A1

E 25

A1

                        E 25

SCHLOSSS TRA SSE

WE ISSENS TE INS TRA SSE

BERNS TRA SSE

MURTENS TRASSE

VERKEHR & QUARTIERS -
VERBINDUNGEN

City-Schiene

Tram

Bus

Haltestelle

Perimeter

Strasse

Velohaupt

route

geplante 

Veloroute

Europaplatz

Stöckacker

BESTAND
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(E) – Handlungfelder

Aufbauend auf der Planungs- und Vorgeschichte von Ausserholligen sowie den 

im vorangegangenen Abschnitt erläuterten Thesen zum Gebiet lassen sich eine 

Reihe von Handlungsfeldern ableiten, die im Folgenden skizziert werden. Die-

se Handlungsfelder sollten im weiteren Planungs- und Beteiligungsprozess, in 

Phase 2, in den kommenden Monaten von den Mitgliedern des Begleitgremi-

ums und den vor Ort beteiligten Akteuren vertieft und konkretisiert werden. 

Von besonderer Bedeutung wird es sein, eine Vision für Ausserholligen zu 

formulieren, ein gemeinsames Zielbild, auf das sich die beteiligten Akteure 

einigen und das von ihnen umgesetzt und praktiziert wird. Das Zielbild muss 

die Wünsche und Bedürfnisse verschiedener Akteure und Nutzergruppen be-

rücksichtigen und kann bei Differenzen vermittelnd wirken. Eine solche Vision 

entsteht und verändert sich jedoch mit der fortschreitenden Entwicklung des 

Quartiers und mit hinzukommenden und wechselnden Akteuren. Sie muss 

beides sein – stabile Leitplanke und lexibler Orientierungsrahmen, der es auch 

ermöglicht, auf neue Situationen zu reagieren. 

Der ESP Ausserholligen spielt für die zukünftige Entwicklung Berns eine zen-

trale Rolle – als Wirtschaftsstandort, als gemischtgenutztes, urbanes Stadt-

quartier und auf gesamtstädtischer Ebene. Hier kann die Chance genutzt 

werden, ein Bestandsquartier mit hervorragenden räumlichen und infrastruk-

turellen Bedingungen so weiterzuentwickeln, dass ein attraktiver Standort 

für Unternehmen verschiedener Branchen und gleichzeitig ein einzigartiges, 

durchmischtes urbanes Stadtquartier entsteht. Mit seinen ÖV-Haltestellen und 

Freizeit-, Bildungs- und Infrastruktureinrichtungen bildet Ausserholligen den 

Kern angrenzender Wohngebiete und einen wichtigen Knotenpunkt im Berner 

Westen. Vielfältige Ansprüche an das Gebiet müssen also berücksichtigt wer-

den. 

Die folgenden, aufeinander aufbauenden Handlungsfelder mit den folgenden 

Unterkapiteln sollen dazu beitragen, die nächsten Planungsphasen inhaltlich 

zu gliedern.

1. Vision und Image

1.1 Vision

1.2 Standortpromotion und Image

1.3 Nachhaltige Smart Capital Region

2. Nutzungskonzept

2.1 Nutzungsschwerpunkte und Nutzungsverteilung

2.2 Soziale, freizeitorientierte und kulturelle Aspekte
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Urbanität durch

Nutzungsmischung in 

bestehenden Siedlungsbereichen

schaffen und stärken

Den ESP als Standort für

 Leuchtturmprojekte und

 Innovationsförderung 

im Bereich Smart City nutzen

Gemeinsame und koordinierte 

Standortentwicklung 

anstoßenDefizite im Gebiet beheben, 

„Liebenswürdigkeiten“ in 

Erfahrbarkeit stärken und 

neue Qualitäten realisieren 

3. Planung und Städtebau

3.1 Städtebauliche Struktur und Qualität

3.2 Erschliessung, Mobilität und Quartierverbindungen

3.3 Öffentlich zugängliche Räume und Freiraumtypen

3.4 Umwelt, Energie und Lärm

4. Umsetzung

4.1 Zeitschiene

4.2 Leistungen der Partner

1. Vision und Image

Vision und Image tragen dazu bei, die Wettbewerbsposition des ESP, der Stadt 

Bern und des Kantons zu stärken und sollen im weiteren Planungsprozess 

gemeinsam mit Akteuren vor Ort entwickelt werden. 

Abb. 2 E – 1: Vision und Image

LEGENDE

entwickeln

stärken

optimieren

untersuchen

Zugänge

Zugänge 

(Velo-/Fusswege)

Innovation

Konflikt

zurückbauen

minimieren
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1.1 Vision

Der Premium ESP Ausserholligen ist eines der letzten grossen Gebiete in 

Stadt und Agglomeration Bern, welches über beachtliche Entwicklungs- und 

Flächenpotenziale verfügt. Stadt und Kanton Bern sind sich einig, dass das 

Gebiet eine gemeinsame und koordinierte Standortentwicklung braucht. Vo-

raussetzung für eine positive Entwicklung des Gebietes ist eine mit den zahl-

reichen Akteuren im Gebiet abgestimmte Vision, die in einer neuen Positionie-

rung und einem Imagewandel des Gebietes resultieren soll und die zukünftig 

durch einzelne Planungen und Massnahmen realisiert werden kann. Dabei soll 

im Fokus stehen, dass die Wettbewerbsfähigkeit Ausserholligens langfristig 

sichergestellt wird sowie Innovation und Knowhow-Transfer und eine Start-

up-Kultur für Unternehmensgründungen gefördert werden. Gleichzeitig muss 

ausgehandelt werden, wie das Quartier auch Raum für andere Nutzungen aus 

den Bereichen Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit bietet.

Aufgrund der engen Verknüpfungen im Gebiet von gewerblichen und infra-

strukturellen bzw. versorgungstechnischen Nutzungen ist es denkbar, den ESP 

Ausserholligen als Standort für Leuchtturmprojekte und Innovationsförderung 

im Themenbereich Smart City zu stärken. Unter dem Schlagwort „Smart City“ 

werden Strategien zusammengefasst, mit denen Städte versuchen, durch 

Innovationen im technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich 

technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger und sozial inklusiver zu werden. 

Im weiteren Planungsprozess soll dieses Handlungsfeld durch die folgenden 

Fragen konkretisiert werden:

• Was sind die mittel- und langfristigen Ziele für die Entwicklung Ausser-

holligens?

•  Welche „Begabungen“ hat Ausserholligen, welche Rolle spielt das Gebiet 

innerhalb der Stadt Bern und der Agglomeration? Durch welche   positiven 

Eigenschaften zeichnet sich Ausserholligen heute aus und wie können 

diese zukünftig weiterentwickelt werden?

• Auf welche Vision für Ausserholligen 2020/25/30 können und wollen sich 

die Beteiligten verständigen?

• Wie groß ist der Handlungsspielraum für die Entwicklung der Vision - vor 

allem, wenn die bereits parallel laufenden Planungsprozesse in einzelnen 

Arealen des ESP berücksichtigt werden müssen?

• Welche Konlikte, welche unterschiedlichen Wunschvorstellungen deuten   

sich an und wie können hier Lösungen entwickelt werden?

• Wie kann sichergestellt werden, dass die Vision lexibel ist und sich an 

verändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen anpassen lässt?

• Kann das Thema „Smart City“ ein zentraler Baustein einer Vision für 

Ausserholligen mit den vielfältigen bereits vorhandenen Nutzungen im 

Bereich Infrastruktur, Versorgung und Mobilität werden?

• Wie könnte das Thema – abgesehen von einigen Leuchtturmprojekten – 

in eine Gesamtstrategie für das Gebiet einliessen?
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1.2 Standortpromotion und Image

Der ESP Ausserholligen leidet unter einem wenig ausgeprägten bis negativen 

Image. Die Geschichte des Gebietes ist kaum bekannt und kaum wahrnehm-

bar. Das Ambiente wird von der Berner Bevölkerung als wenig einladend be-

urteilt, das neue Ensemble am Europaplatz mit dem Haus der Religionen, den 

Einkaufs- und Wohnmöglichkeiten sowie dem Platz hat das Gebiet jedoch be-

reits massgeblich aufgewertet. Die mittel- und langfristige Planung soll weiter 

dazu beitragen, Deizite im Gebiet zu beheben, neue Qualitäten zu realisieren 

und somit auch die Wahrnehmung Ausserholligens zu verbessern. 

Als kurzfristige Massnahme kann auf Basis der zu entwickelnden Vision für 

Ausserholligen an einem Imagewandel gearbeitet und ein neues Image ent-

wickelt werden. Dafür können z.B. die im Gebiet vorhandenen Alleinstellungs-

merkmale und „Liebenswürdigkeiten“ aufgegriffen und in ihrer Sicht- und Er-

fahrbarkeit gestärkt werden. Die Diskussion der Imagefrage wäre ein guter 

Einstieg in das Planungs- und Mitwirkungsverfahren mit dem Begleitgremium.

Im weiteren Planungsprozess soll das Handlungsfeld Standortpromotion und 

Image durch die folgenden Fragen konkretisiert werden:

• Kann die Geschichte Ausserholligens bei der Entwicklung eines Images 

helfen? Welche Geschichten können über Ausserholligen erzählt, welche 

können neu geschrieben werden?

• Was ist das Ziel der Imagebildung? Wie soll Ausserholligen in Zukunft 

wahrgenommen werden? Wofür wird das Image genutzt, wie wird es 

kommuniziert? 

• An wen richtet sich das Image und die damit verbundene Kommunikati-

on – an Bewohner und Nutzer des Quartiers, Grundeigentümer, mögliche 

Investoren etc.? Soll vornehmlich nach aussen oder nach innen  eine 

bessere Darstellung des Gebietes erfolgen? 

• Wie muss das Image entwickelt werden, so dass es nicht aufgesetzt 

und oberlächlich wirkt? Mit welchen anderen Massnahmen (Zwischen-

nutzung, Städtebau, Umgestaltung öffentlicher Räume etc.) sollte die 

Imagebildung verknüpft werden? Welche Massnahmen können bereits 

kurz- und mittelfristig  umgesetzt werden oder als „Startschuss“ für den 

Wandel des Quartiersimages dienen?

• Wenn es im Verlauf des weiteren Prozesses deutlich wird, dass der ESP 

Ausserholligen einen anderen Namen braucht, um das veränderte Image 

und die Vision besser zu kommunizieren, sind Vor- und Nachteile einer 

Umbenennung abzuwägen und gegebenenfalls ein Namensindungspro-

zess einzuleiten.
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zu lassen. Nutzungsmix und bauliche Verdichtung müssen im weiteren Pla-

nungsprozess ausgehandelt, die aus den angrenzenden Quartieren und der 

gesamtstädtischen Perspektive im Gebiet aufeinandertreffenden Funktionen 

ausbalanciert werden. Es ist zu klären, wie die Anteile betreffend der zukünf-

tigen Wohn- und Arbeitsplatzentwicklung verteilt sind und wie in Ausserhol-

ligen ein passender, für viele Akteure und Nutzer attraktiver Mix aus hoch-

wertigem Gewerbestandort und Wohnquartier im Sinne einer nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung nach innen deiniert werden kann. Zudem ist zu dei-

nieren, auf welche Arten von Gewerbe Ausserholligen zukünftig ausgerichtet 

sein werden soll.

Im weiteren Planungsprozess soll dieses Handlungsfeld durch die folgenden 

Fragen konkretisiert werden:

• Welche Anteile von gewerblicher, kultureller, Bildungs- und Wohnnutzung 

soll es im Perimeter des ESP geben, von welcher Art sollen diese sein 

und welche ergänzenden Nutzungen  (Einzelhandel, Gastronomie, öffent-

liche Räume etc.) werden gebraucht, so dass der ESP Ausserholligen ein 

wettbewerbsfähiger Gewerbestandort, aber gleichzeitig auch ein attrak-

tives, urbanes Quartier Berns wird?

• In welchen Bereichen der Gebietes ist Wohnnutzung aufgrund vorhan-

dener/zukünftiger Emissionen (Verkehr, Gewerbe etc.) überhaupt mög-

lich?

• Welcher Bedarf an öffentlichen Nutzungen wird durch die zukünftigen 

Entwicklungen im ESP entstehen (z.B. Schulraum, Sport- und Freiraumin-

frastrukturen)? 

• Welche Planungen liegen aktuell vor – auch im Beobachtungsperimeter 

– und wie sind diese in Hinblick auf das Nutzungsprogramm für den ESP 

Ausserholligen zu bewerten – auch unter der Prämisse, dass der ESP als 

privatwirtschaftliches Förderprogramm konzipiert ist?

• Braucht es speziische Projekte, wie z.B. „Leuchtturmprojekte“, um dem 

ESP eine besondere Ausstrahlung und Anziehungskraft zu verschaffen? 

Wie und durch wen sollen diese initiiert werden? 

• Was muss getan werden, um den ESP zu einem attraktiven Standort 

für innovative Unternehmen und Start-ups werden zu lassen? Welches 

Umfeld, welche Synergien und welche Bedingungen benötigen diese 

Firmen? Wie kann die Nähe zu Universitäten und Hochschulen, lexibel 

nutz- und mietbare Räume, attraktive Treffpunkte im Quartier, die Nähe zu 

anderen Firmen etc. genutzt werden, um die Attraktiviät des Standortes 

zu steigern? Kann der Standort dieses zukünftig leisten?

2.2 Soziale, freizeitorientierte und kulturelle Aspekte

Dem ESP Ausserholligen fehlt bis heute eine Identität als eigenständiges 

Quartier. Diese müsste auf Basis der vorhandenen Qualitäten und speziellen 

Charakteristika des Gebietes entwickelt werden. Einen zentralen Baustein 
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für die Identität stellen die freizeitorientierten und soziokulturellen Einrich-

tungen (z.B. Freizeit- und Sportanlage Weyermannshaus, Haus der Religi-

onen) sowie die Bildungsinstitutionen dar, die für die Stadt Bern und die 

Nachbarquartiere eine grosse Bedeutung haben. Diese Einrichtungen sind 

zu würdigen, weiterzuentwickeln und auszubauen – auch unter Berücksichti-

gung der sozialen, freizeitorientierten und kulturellen Bedürfnisse der Nach-

barquartiere. Orte wie das alte Loeblager mit Ateliers, Studios und Werk-

stätten können als Kristallisationsorte weiterer kultureller Nutzungen oder 

der Kreativwirtschaft fungieren und weiterentwickelt werden. Die Nähe zur 

Hochschule der Künste Bern (HKB) und aufwertenden Interventionen der 

Kunstachse in Bümpliz können ebenfalls unterstützend wirken.

Im weiteren Planungsprozess soll dieses Handlungsfeld durch die folgenden 

Fragen konkretisiert werden:

• Wie können die bestehenden sozialen, kulturellen und freizeitorien-

tierten Einrichtungen im ESP weiterentwickelt und an aktuelle und 

zukünftige Bedürfnisse des Gebietes angepasst werden?

• Welche Rolle kann/soll der ESP zukünftig als Bildungsstandort spielen?

• Fehlen aus Sicht des Quartiers sowie aus Sicht der Stadt Bern weitere 

Einrichtungen, die in Ausserholligen untergebracht werden sollen?

• Welche räumlichen Potenziale gibt es für weitere Nutzungen aus dem 

Bereich Freizeit, Soziales und Kultur – gegebenenfalls auch auf tempo-

rärer Basis (Stichwort: Zwischennutzung)?

3. Planung und Städtebau

Die folgenden Handlungsfelder tragen dazu bei, die Ideen, die sich aus den 

Nutzungsschwerpunkten des ESP Ausserholligen ergeben, städtebaulich zu 

konkretisieren. Zudem werden Themen, die das gesamte Quartier betreffen, 

etwa Mobilität oder die Gestaltung der öffentlichen Räume vertieft.

3.1 Städtebauliche Struktur und Qualität

Der ESP Ausserholligen ist in städtebaulicher Hinsicht höchst heterogen und 

wird bislang zum Teil auch eher extensiv genutzt. Dies trägt zu der schwach 

ausgeprägten Identität des Gebietes bei. Dennoch gibt es viele markante 

Orte im Quartier und Potenziale für räumliche Qualitäten, die mit Hinblick auf 

die für das Quartier zu deinierende Vision weiterentwickelt werden sollen. 

Die Flächenpotenziale im ESP-Perimeter bieten eine grosse Chan-

ce, das Quartier nachzuverdichten. Über neue Nutzungen können die 

städtebaulichen Qualitäten und die Urbanität des Gebietes gestärkt 

werden. Gleichzeitig kann der wenig urbane Charakter der angrenzenden 

Quartiere durch eine stärkere Verdichtung und eine Diversiizierung der 



36 Revision Richtplan - Premium ESP Ausserholligen 

Nutzungen im ESP korrigiert werden. Städtische Wohnformen oder kulturelle 

und öffentliche Nutzungen können hier zusätzlich zu den gewerblichen und 

Dienstleistungsnutzungen eine wichtige Rolle spielen.

Planungen vollenden
(2.Etappe Gangloff Areal)

Nachverdichtung und Nutzungsvielfalt
als Chance für städtebauliche 

Qualität und Urbanität begreifen

Innovative und vorbildhafte 
Lösungen für nachhaltige 

Bestandsentwicklung umsetzen

Städtebauliche Qualitäten 
stärken und weiterentwickeln

Flächenpotenziale zur 
Nachverdichtung nutzen

Abb. 2 E – 3.1: Städtebauliche Struktur und Qualität

Im weiteren Planungsprozess soll dieses Handlungsfeld durch die folgenden 

Fragen konkretisiert werden:

• Welche bauliche Dichte wird für den ESP als wünschenswert angesehen? 

Wo bestehen Möglichkeiten für eine Nachverdichtung und für besondere 

städtebauliche Setzungen (z.B. Hochhäuser)? Welche Art von "Stadtland-

schaft" (generelle Traufhöhe, Hochpunkte etc.) soll entstehen?

•  Wie kann ein ausgewogenes Verhältnis von Bebauung sowie Frei- und Grün-

lächen erzielt werden - auch mit Blick auf die angrenzenden Quartiere?

• Wie soll in Zukunft mit dem Autobahnviadukt und den Bahntrassen umge-

gangen werden, die starke mentale und physische Barrieren darstellen?
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Nachbarquartiere besser angebunden werden – u.a. auch durch neu anzule-

gende Wegeverbindungen, die sicher und barrierefrei sind. Besonders zu be-

achten sind die Schnittstellen mit dem öffentlichen Verkehr, die so gestaltet 

werden sollten, dass der Wechsel zwischen den Verkehrsformen (Intermodali-

tät) bequem ist und die Umsteigequalität verbessert wird. Bereits heute wird 

darüber nachgedacht, die Mikroerschliessung über Passerellen (z.B. Langsam-

verkehr Passerelle Ausserholligen) zu verbessern. Die Lage, Kapazität und Eig-

nung solcher Massnahmen muss jedoch ausgelotet werden Besondere Beach-

tung im Gebiet benötigen die grossen Verkehrsinfrastrukturen (Bahntrassen, 

Autobahnviadukt) und ihre Schnittstellen mit Fuss- und Velowegen. 

Auch die Abwicklung des Autoverkehrs im ESP muss angepasst werden, wenn 

sich Nutzungen und Mobilitätsbedürfnisse im Gebiet verändern und durch 

Nachverdichtungen Mehrverkehr entsteht. Besonderes Augenmerk muss auf 

den Zulieferverkehr für das Gewerbe im Gebiet und die von ihm ausgehenden 

Immissionen gelegt werden. Insgesamt wäre für den ESP anzustreben, dass 

die Umweltefizienz angesichts baulicher, infrastruktureller und funktionaler 

Verdichtung erhöht werden kann und v.a. die sehr gute ÖV-Anbindung optimal 

ausgenutzt und weiterentwickelt wird. Dazu beitragen könnte ein zukunfts-

fähiges Mobilitätsmanagement-Konzept für einen nachhaltigen ESP, das die 

Mobilitätsbedürfnisse der verschiedenen Akteure im Quartier berücksichtigt. 

Erste Ansätze sind im Gange (z.B. Arealentwicklung ewb).

Im weiteren Planungsprozess soll dieses Handlungsfeld durch die folgenden 

Fragen konkretisiert werden:

• An welchen Orten ist konkret eine verbesserte Situation für Fussgänger 

und  Velofahrer erforderlich?  Welche Fuss- und Velowege müssten drin-

gend erneuert oder auch erst gebaut werden?

• Wie muss das Mobilitätskonzept gestaltet sein, so dass es die Bedürf-

nisse der gewerblichen Nutzer des Gebietes sowie die der Erwerbs-

tätigen, Bewohner und Besucher miteinander in Einklang bringt? Wie 

können nachhaltige Mobilitätsformen im Gebiet etwa durch Car-Sharing, 

Veloverleih, Lastenvelos etc. besonders gefördert werden?

• Ist die Anbindung durch den ÖV ausreichend – auch angesichts zukünf-

tiger Entwicklungen?

• Gibt es Möglichkeiten, die auto-orientierten Strassenräume v.a. im Süden 

im Umfeld der Autobahnzufahrten sowie die Freiburgstrasse des ESP 

zurückzubauen oder ihre trennende Wirkung zu mindern, so dass sie 

attraktiver für nachhaltige Mobilitätsformen werden?

3.3 Öffentlich zugängliche Räume und Freiraumtypen

Die Qualität von öffentlichen Plätzen und Grünräumen sowie der Fuss- und 

Velowege spielt eine wichtige Rolle für die Attraktivität des ESP als Ge-

werbestandort und Wohnquartier. Das Gebiet wird zwar von vielfältigen 
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Freiraumstrukturen geprägt, die von grossen Waldgebieten (Könizberg- und 

Bremgartenwald), grosslächigen Erholungseinrichtungen wie der Sport- und 

Freizeitanlage Weyermannshaus bis hin zu Kleingärten und Restlächen rei-

chen. Abgesehen vom sehr urbanen Europaplhatz fehlen jedoch öffentliche 

Räume mit Aufenthaltsqualität, die von den Bewohnern und Erwerbstätigen 

im Gebiet genutzt werden können. Solche öffentlichen Plätze oder Grünräume 

haben das Potenzial, sich zu Quartierszentren zu entwickeln und durch neue 

Wegeverbindungen die Zugänglichkeit des Gebietes zu steigern. Der ESP Aus-

serholligen verfügt zudem über verborgene Qualitäten, z.B. den teilweise un-

terirdisch verlaufenden Stadtbach, die sichtbar gemacht und gestärkt werden 

sollten.

Qualiätvolle Grün- und 
Freiflächen als Ausgleich zur 

Nachverdichtung schaffen

Freiräume in Hinblick auf 
temporäre oder multifuntionale 

Nutzungen prüfen

Freiräume aktivieren,
z.B. unter der Autobahn

Nutzungsangebot, -dichte
und Attraktivität erhöhen

Öffentliche Räume als 
Quartierszentren und

Aufenthaltsorte gestalten

 Verbindungen über Grünkorridore 
und attraktiv gestaltete Wegeverbindungen 

für Fuß- und Veloverkehr herstellen

Zugänglichkeit der 
Freiflächen erhöhen 

Abb. 2 E – 3.3: Öffentlich zugängliche Räume und Freiraumtypen

Zusätzliche Aufenthaltsorte zu schaffen und mit gestalterischen und freiraum-

planerischen Mitteln eine höhere Qualität der öffentlichen Räume zu erzielen, 

kann einen wichtigen Beitrag zur Transformation Ausserholligens leisten. Eine 

große Chance bietet hierfür die Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus, die 

zu einem Stadtpark weiterentwickelt werden kann. Angesichts der zu erwar-

tenden baulichen Verdichtungen ist es wichtig, parallel neue Grünräume und 

–korridore zu schaffen und bestehende Freilächen aufzuwerten, so dass ein at-

traktives Stadtquartier entstehen kann. Die Entwicklung eines übergeordneten 
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Konzeptes für die öffentlichen Freilächen und Wege im ESP Ausserholligen 

kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den öffentlichen Raum zum Rückgrat 

der Entwicklung des ESP werden zu lassen.

Im weiteren Planungsprozess soll dieses Handlungsfeld durch die folgenden 

Fragen konkretisiert werden:

• Welche freiraum- und grünbezogenen Nutzungen fehlen bzw. sind 

im ESP Ausserholligen zukünftig notwendig? Kann das Verhältnis von 

Nutzungen wie Arbeiten und Wohnungen und Grünräumen quantiiziert 

werden und welche Werte sind für Ausserholligen wünschenswert? 

• Welche  Bereiche des ESP sollten bei der Umgestaltung von öffentlichen 

Räumen Priorität erlangen? Wo sind kleine neue Plätze oder Grünräume 

denkbar? 

• Welche Freiräume eignen sich für temporäre Nutzungen? Wie kann das 

große Potenzial der "überdachten" Flächen unter dem Autobahnviadukt 

besser für den öffentlichen Raum genutzt werden? 

• Angedacht wird ein von West nach Ost verlaufender Freiraumvernetzung 

durch das gesamte Weyermannshaus Areal (Ost und West). Welche Nut-

zungen und Qualitäten sollte dieser Raum erhalten?

3.4 Smarte Quartiersentwicklung: Umwelt, Energie und Lärm

Angesichts von Klimawandel, demograischem Wandel und knapper werdenden 

Ressourcen gewinnt es an Bedeutung, Städte widerstandsfähig, nachhaltig, 

sicher und inklusiv zu gestalten. So wird aktuell auf nationaler Ebene (Stra-

tegie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019 Bundesamt für Raumentwicklung) 

gefordert, den Ressourcenbedarf von Siedlungen zu senken und den Bestand 

nachhaltig weiterzuentwickeln. Den ESP Ausserholligen als wichtigen Ort der 

Bestandsentwicklung anzuerkennen, der diesen Forderungen entspricht, ist 

ein grosses Potenzial des Gebietes. Im bestehenden Siedlungsbereich kann 

hier ein Stadtquartier geschaffen werden, das exzellent angebunden ist und 

das einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung für ganz 

Bern leistet. Im Perimeter können vorhandene Entwicklungspotenziale genutzt 

werden, um den Flächenverbrauch pro Kopf und fortschreitende Zersiedlungs-

prozesse in der Agglomeration Bern zu minimieren. 

Das Thema Smart City in die Planungen für Ausserholligen einzubinden könnte 

nicht nur helfen, weitere Fördergelder zu mobilisieren (vgl. auch Forum 2015 

der Hauptstadtregion Schweiz zu Smart Capital City), sondern für die Image-

bildung und Standortpromotion genutzt werden. In die Betrachtung dieses 

Handlungsfeldes sind die Aspekte Umwelt, Energie und Lärm einzubeziehen. 

Einerseits sind bestehende Belastungen und Inefizienzen zu reduzieren, an-

dererseits künftige Qualitäten zu optimieren. Dabei ist besonders zu beach-

ten, wie die Nutzungen des Gebietes, die Lärm, Verkehr und Immissionen 

erzeugen, so weiterentwickelt werden können, dass sie nicht die Lebens- und 







43Revision Richtplan - Premium ESP Ausserholligen

• Welche langfristig angedachten Vorhaben ermöglichen oder erfordern 

Zwischennutzungen und Zwischenstände? Wie können entsprechende 

Flächen vorbereitet und aktiviert werden?

• Welchen Beitrag können Zwischennutzungen für die weitere Planung 

liefern, etwa als Labor für zusätzliche Aktivitäten, zum Austesten von 

Nutzungen und Gestaltungsideen?

• Wie kann gewährleistet werden, dass einzelne Massnahmen sich in die 

Gesamtvision einfügen bzw. wie kann diese gegebenenfalls lexibel an-

gepasst werden? Welche Instanz für Koordination und Organisation wäre dafür 

notwendig?

• Welche strategisch wichtigen Vorhaben im Gebiet müssen mit Priorität 

verfolgt werden, weil sie eine zentrale Rolle für die Transformation des 

ESP spielen? Wer muss diese Prioritäten vertreten, unterstützen bzw. ent-

sprechend kommunizieren?

4.2 Leistungen der Partner

Sobald notwendige Massnahmen formuliert werden, ist eine transparente 

Kommunikation über die Sicherung inanzieller Ressourcen unabdingbar. Erfor-

derliche Leistungen, Finanzvorlagen und Verantwortlichkeiten müssen evalu-

iert und diskutiert werden. Lösungen für ein partnerschaftliches Leistungsmo-

dell sind zu inden. Der Einsatz der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel 

(der öffentlichen Hand) macht zeitliche und inhaltliche Prioritätensetzung not-

wendig. Zu berücksichtigen ist, dass die Stadt Bern nach einer Umsetzung  

Planungsmehrwerte abschöpfen wird, die wiederum für die zweckgebundene 

Finanzierung von z.B. Infrastrukturanlagen, Strassenbau oder Grünanlagen ver-

wendet werden.



Vorgeschichte, Charakterstudie und Rollen der Akteure lassen den Schluss 

zu, dass formalrechtliche Verfahren und Partizipationsmöglichkeiten nicht ge-

nügen. Es braucht kreative Verfahren in frühen Prozessphasen, verknüpft mit 

planerisch-visuellen Inputs und intensiver Kommunikation.

(A) Leitlinien

Dem Verfahren in Phase 2 werden folgende Leitlinien vorangestellt:

• Die Zukunft des Areals liegt im Prozess: Es geht nicht um die Abwicklung 

eines standardisierten Planungsverfahren, sondern darum, einen offenen 

und innovativen Prozess durchzuführen. Vorgeschichte, die besonderen 

Herausforderungen des Gebiets und die verschiedenen, zum Teil gegen-

sätzlichen Interessen werden auf kreative Art und Weise thematisiert.

• Partizipation als Mehrwert: Angesichts der Konliktmuster und der 

funktionalen Komplexität empiehlt sich die Durchführung eines partizi-

pativen Verfahrens. Offene und transparente Mitwirkungsverfahren sind 

nicht selbstverständlich. Deshalb sollen Planungsleitende und -fachleute 

dahingehend unterstützt werden, Planungsnutzen und -qualität mittels 

zweckmässiger Mitwirkung optimieren zu können.

• Kommunikation durch Partizipation: Kommunikation und Partizipation 

gehören zusammen. Ein Partizipationsverfahren ohne offene und transpa-

rente Kommunikation ist wirkungslos. Umgekehrt wird eine an sich «gut 

gemeinte» Kommunikation unglaubwürdig, wenn der versprochenen 

Offenheit und Transparenz keine partizipativen Taten folgen.

• Anspruchsgruppen sind Partner: Behörden und Verwaltung tauschen 

sich auf gleicher Augenhöhe mit den Anspruchsgruppen aus. Zu den 

Anspruchsgruppen gehören die Direktbetroffenen (Eigentümer, ansässige 

Institutionen, Anwohner), die organisierte Öffentlichkeit (Parteien, Gewer-

be, Vereine, Interessengruppen) und die nicht-organisierte Öffentlichkeit 

(Interessierte, Nutzende).

• Von Verfahrensorganisation zu inhaltlicher Präzision: Nach Klärung und 

Akzeptanz des Verfahrens werden schrittweise Inhalte generiert, die 

sich kommunizieren lassen. Je präzisier diese Inhalte vorbereitet und 

zur Diskussion gestellt werden, desto zielgerichteter kann das Verfahren 

durchgeführt werden. Neben der langfristigen Gesamtstrategie sollten 

auch «Quick-wins» (kurz- und mittelfristig umsetzbare Massnahmen) 

entwickelt werden.
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 VERFAHRENSGRUNDSÄTZE



(B) Verfahrensschritte

Abb. 3-1 stellt die Verfahrensphilosophie dar. In Phase 1 wird das Verfahren auf 

eine breit akzeptierte Basis gestellt. Die Diskussion wird mit inhaltlichen In-

puts angeregt und visualisiert. In Phase 2 werden im Rahmen der Partizipation 

Bilder und Entwicklungsszenarien erarbeitet. Ziel ist eine Gesamtstrategie in 

Richtung Richtplanrevision. 

Abb. 3-1: Verfahrensphilosophie – 3 Runden, 3 Schwerpunkte

Folgende Meilensteine werden für Phase 2 angestrebt: 

• Ausgangslage und mögliche Entwicklungen sind geklärt:                 

Erfassen der vielfältigen Bedürfnisse und Schaffen von Bildern als Ein-

stieg für die Vertiefung in breites Spektrum an Entwicklungsszenarien; 

Visualisierung und Diskussion im Begleitgremium; ggf. öffentliche Start-

veranstaltung Phase 2.

• Vision und Ziele pro Handlungsfeld sind formuliert:               

 gemäss Input durch Begleitgremium, mit schrittweisen Vertiefungen 

ausgewählter Handlungsfelder und Lösungsmöglichkeiten, Visualisierung.

• Harte und weiche Rahmenbedingungen sind bekannt:                         

auch Unsicherheiten und Bedürfnisse; politische, technische, wirtschaft-

liche und eigentumsrechtliche Vorgaben; zeitliche Abhängigkeiten.

• Lösungsspektrum ist aufgezeigt:                                                             

gemäss Diskussion und Input durch Begleitgremium; kurz-, mittel-, lang-

fristige Massnahmen; Triage der Entwicklungsszenarien und Massnah-

men nach wünschbar, möglich und nicht möglich; ggf. öffentliche Schluss-

veranstaltung Phase 2.

DEFINE

DESIGN

DECIDE

Phase1

Deine: Die Verfahrens- und Kooperationsgrundsätze werden ge-

nau erläutert, die «Spielregeln» von den Beteiligten akzeptiert.

Phase2

Design: Bestehende Grundlagen und Vorstellungen der Akteure 

werden so aufbereitet, dass in Phase 2 ein efizienter und ziel-

führender Entwurfs-, Kooperations- und Partizipationsprozess 

durchgeführt werden kann.

Phase3

Decide: Die Gesamtstrategie wird als Basis für die formalrecht-

liche Mitwirkung und Entscheidungen im Rahmen des Richtplan-

verfahrens abgeschlos-sen und verabschiedet.
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Zentrales Element in Phase 2 ist die Partizipation und die damit verknüpfte 

Kommunikation. Die entsprechenden Handlungsspielräume, insbesondere 

auch die Grenzen der Partizipation, müssen klar kommuniziert werden, damit 

keine überhöhten Erwartungen entstehen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten 

Rückmeldungen dazu erhalten, wie mit den von ihnen vorgebrachten Argu-

menten umgegangen wird, an welcher Stelle sie den Prozess beeinlussen 

bzw. welche Aspekte aus bestimmten Gründen keine Berücksichtigung im Pla-

nungsprozess inden können («Feedback-Kultur»).

(A) Partizipationsgrundsätze

Unter der in Ausserholligen angestrebten Partizipation werden freiwillige, ge-

setzlich nicht vorgeschriebene Verfahren für den Einbezug der organisierten 

und nicht-organisierten Öffentlichkeit verstanden. In Abb. 4-1 ist dargestellt, 

wie der Partizipationstrichter in Bezug auf mögliche zu behandelnde Themen 

anzuwenden ist. Nicht alle Themen werden den gleich grossen Partizipations-

spielraum haben: Nutzung beispielsweise ist teilweise stark von den Eigen-

tümern abhängig. Bei Verkehrs- und Umweltfragen sind die technischen und/

oder rechtlichen Rahmbedingungen enger als bei räumlichen Gestaltungsfra-

gen. Beim Image lohnt es sich, die Partizipationsmöglichkeiten weit zu öffnen. 

Im Laufe des Verfahrens werden die Partizipationsmöglichkeiten und die Spiel-

regeln immer wieder kommuniziert. Dabei ist auf den sogenannten Lösungs-

trichter gemäss Abb. 4-2 zu verweisen.

Abb. 4-1: Partizipationstrichter

Der Partizipationsprozess basiert auf dem Prinzip des Mitwir-

kungstrichters d.h. im Laufe des Prozesses wird der Hand-

lungsspielraum der Mitwirkung sukzessiv kleiner. 

MITENTSCHEIDUNG
MITSPRACHE

MITARBEIT
KONSULTATION

INFORMATION

NUTZUNGS
KONZEPT
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04 
PARTIZIPATION UND     

KOMMUNIKATION



Abb. 4-2: Lösungstrichter

Weitere Grundsätze der Partizipation sind:

• Das Verfahren bietet Anreize für die Nutzung von Synergien unter den  

Teilnehmenden und trägt so dazu bei, Koordinations- und Informationsko-

sten tief zu halten

• Es wird transparent kommuniziert, was mit den Ergebnissen aus der Par-

tizipation geschieht, d.h. ob und wie sie in die fachlichen und politischen 

Arbeiten einliessen. Von den verantwortlichen Projektorganen freigege-

bene Informationen und Partizipationsergebnisse sind für alle zugänglich. 

Sie werden bei Bedarf zielgruppengerecht aufbereitet.

• Allen Akteure und Anspruchsgruppen, welche direkt oder indirekt betrof-

fen sind, partizipieren am Planungsprozess. Sie sind über die Ziele des 

Prozesses informiert, kennen ihre Beteiligungsmöglichkeiten und sind so 

in der Lage, realistische Erwartungen ans Verfahren zu stellen.

• Die Partizipation wird soweit als möglich von einer politisch verantwort-

lichen Person geleitet. Diese wird durch das Projektteam unterstützt. Es 

werden zweckmässige Partizipationsmethoden professionell vorbereitet 

und angewendet.

• Den Einbezug der Medien bestimmt die politisch verantwortliche Person 

in Absprache mit dem Projektteam und dem Begleitgremium. Insbeson-

dere an öffentlichen Veranstaltungen ist die Medienberichterstattung 

ausdrücklich erwünscht.

• Jede Partizipationsveranstaltung wird mit einem protokollarischen Ergeb-

nisbericht dokumentiert. Alle eingebrachten Voten werden wertfrei entge-

gengenommen, protokolliert und geprüft.

Die Projekt- und Mitwirkungsorgane vertiefen mit Unterstüt-

zung externer Fachplaner die Auslegeordnung und Entwick-

lungsszenarien.

Lösungsansätze und Massnahmen werden vertieft, visua-

lisiert und bewertet. Sie werden verworfen, weiter geprüft 

oder gutgeheissen.

Je weiter der Planungsprozess vorankommt, desto kleiner 

wird der Handlungsspielraum der Partizipation – zuerst Mit-

sprache, später Mitarbeit und Konsultation. Dies muss im 

Partizipationsverfahren immer wieder kommuniziert wer-

den. Die Gesamtstrategie setzt sich aus breit akzeptierten 

Lösungsansätzen zusammen

AUSLEGE
ORDNUNG

LÖSUNGS
ANSÄTZE

LÖSUNG
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B) Kommunikationsgrundsätze

Die Kommunikation wird fair, transparent und nachvollziehbar durchgeführt. 

Sie trägt zur Akzeptanz des Verfahrens und der Resultate bei. Die grundeigen-

tümerspeziischen Bedürfnisse werden respektiert.

Weitere Grundsätze sind:

• Kommunikationsziele und -instrumente sind festgelegt, Anspruchsgrup-

pen identiiziert und Ansprechpersonen sichtbar. Die Kommunikation wird 

soweit als möglich durch eine politisch verantwortliche Person geleitet – 

in Absprache mit dem Begleitgremium und unterstützt durch das Projekt-

team.

• Kommuniziert wird regelmässig (z.B. Webseite, Medien, etc.) und ver-

stärkt rund um die Partizipationsveranstaltungen (z.B. Inserate, Flyer, 

etc.). Konsolidierte Projekt- und Verfahrensunterlagen wie Zwischen- und 

Ergebnisberichte, Medienmitteilungen und Veranstaltungspräsentationen 

werden auf der Projektwebseite aufgeschaltet. 

• Kommunikationsinhalte, welche eigentumsrelevante Einzelinteressen wie 

Mieterverhältnisse und Arealentwicklungen betreffen, werden bilateral 

oder im Begleitgremium abgesprochen.

• Die Medien sind Partner und werden als Multiplikatoren informiert und 

beigezogen. Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen ist beabsichti-

gt, nicht aber im Begleitgremium.

• Zentrale Botschaften werden in einer einfachen, dem Alltagswissen und 

den Anspruchsgruppen entsprechenden Sprache formuliert.
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(A) Übersicht

Abb. 3-1 stellt die Verfahrensphilosophie dar. In Phase 1 wird das Verfahren auf 

eine breit akzeptierte Basis gestellt. Die Diskussion wird mit inhaltlichen In-

puts angeregt und visualisiert. In Phase 2 werden im Rahmen der Partizipation 

Bilder und Entwicklungsszenarien erarbeitet. Ziel ist eine Gesamtstrategie in 

Richtung Richtplanrevision. 

Abb. 5-1: Projektorganisation Phase 2

Weitere Grundsätze der Projektorganisation sind:

• Die Projektorgane sind jene Gremien, welche für die Steuerung und Ent-

scheidung zuständig sind. Diese sind mit Personen besetzt, welche über 

die nötigen Kompetenzen verfügen.

• Für die Partizipation stehen das Begleitgremium mit der organisierten 

Öffentlichkeit und das Forum für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung. 

In diesen Gefässen wird informiert und Einluss genommen.

• Die Projekt- und Partizipationsorgane lassen sich durch externe, ggf. auch 

interne Fachleute, unterstützen. Dazu zählen der externe Prozessmana-

ger, der die Partizipation und Kommunikation betreut, und die Fachplaner, 

welche Sachfragen vertiefen. Sie stellen zusammen mit dem Projektteam 

die Verständlichkeit und Kommunizierbarkeit der erarbeiteten Grundlagen 

sicher.

• Alle Mitglieder der Projektorgane handeln lösungsorientiert und tragen 

die Entscheide gemeinsam mit. Grundsätzlich gilt, dass Konlikte auf 

möglichst tiefer Stufe im Rahmen der vorgegebenen Zuständigkeiten 

entschieden werden.

PARTIZIPATION

Öffentliches 

Forum

(Anspruchsgruppen)

SUPPORT

Projektbegleitung Verwaltung

Teilprojekte/Vertiefung

Projektunterstützung

Mitwirkung und Kommunikation

STEUERUNG  UND 
ENTSCHEIDUNGEN

Behörden

Steuerungsausschuss

Projektteam

Projektmanager

Projektleitung

Spurgruppe

2. Phase > Begleitgremium
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B) Projektorgane - Rollen und Verantwortlichkeiten

Behördendelegation

Grundlegende formelle Entscheidungen über das weitere Vorgehen im Pla-

nungs- und Mitwirkungsprozess fällen – unter Berücksichtigung der Haltungen 

im Steuerungsausschuss – die dafür zuständigen politischen Behörden von 

Stadt und Kanton. Die Kommunikation nach aussen wird nach Möglichkeit 

durch ein oder zwei Mitglieder der Behördendelegation geleitet Die personelle 

Zusammensetzung entspricht derzeit der bestehenden Projektorganisation 

Premium ESP Ausserholligen.

Personen:          Stadtpräsident (Vorsitz)

             Gemeinderat TVS

               Regierungsrat VOL

               Regierungsrat JKG

Sitzungen:          bei Bedarf

Steuerungsausschuss

Der Steuerungsausschuss wird vom Stadtplanungsamt (SPA) geleitet und 

setzt sich aus den städtischen und kantonalen Amtsleitern zusammen. Der 

Steuerungsausschuss ist für die strategische Projektsteuerung verantwortlich. 

Die personelle Zusammensetzung entspricht derzeit der bestehenden Projek-

torganisation Premium ESP Ausserholligen.

Personen:          Jacqueline Hadorn, SPA (Vorsitz)

               Monika Saxer, VP

               Katja Bessire, BVE

               Pius Odermatt, beco

               Daniel Gäumann, AGR

              Vertretung Grundeigentümer

Sitzungen:          alle drei Monate

Projektteam

Das Projektteam besteht aus der Projektleitung und den zuständigen Verwal-

tungsstellen. Es verstärkt sich mit den unabhängigen Fachpersonen für Partizi-

pation/Kommunikation und Visualisierung. Das Projektteam steuert das Projekt 

auf operativer Stufe und koordiniert die Partizipations-, Kommunikations- und 

Planungsaktivitäten. Die Projektleitung ist zusammen mit dem externen Pro-

zessmanager für die Organisation, Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-

tung von Sitzungen und Veranstaltungen zuständig.

Personen:           Jeanette Beck, Stadtplanungsamt (Projektleiterin)

              Muriel Odiet, AGR (stv. Projektleiterin)

              Pius Odermatt, beco 

             Cordelia Polinna, Urban Catalyst, Visualisierung

               Walter Schenkel, synergo, Prozessmanager

              Weitere nach Bedarf (Amtsstelle, Experten)

Sitzungen:          monatlich
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(C) Partizipationsorgane

 

Begleitgremium

In Phase 1 wird eine Spurgruppe eingesetzt, welche die Verfahrensvorberei-

tung begleitet. Mit Blick auf die Phase 2 wird die Spurgruppe in das erweiterte 

Begleitgremium überführt. Dieses besteht aus den Grundeigentümern, Vertre-

tern von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessengrup-

pen sowie betroffenen Einzelpersonen. Es dient dem Input und Austausch 

von Informationen, der Spiegelung von Ergebnissen sowie der Sicherung des 

Informationslusses in die vertretenen Organisationen und die breite Öffent-

lichkeit. Das Begleitgremium geht gegenüber den Medien mit den an den 

Sitzungen diskutierten Sachverhalten und geäusserten Voten vertraulich um. 

Die Sitzungen werden soweit als möglich von einer politisch verantwortlichen 

Person geleitet und vom externen Prozessmanager vorbereitet, moderiert und 

ausgewertet.

Personen:          Siehe separate Liste

Sitzungen:          alle drei Monate

Öffentliches Forum

Das Forum ist das Gefäss für die öffentliche Partizipation, Konsultation und 

Information. Eingeladen werden kann vorrangig über Direkteinladungen, ge-

gebenenfalls auch über Flyer-Versand, Medien und andere Kommunikations-

kanäle. Neben der breiten Öffentlichkeit können insbesondere auch die Hin-

tergrundorganisationen der Personen im Begleitgremium direkt informiert 

werden («Feedback-Kultur»). Vertreter der Projektorgane stellen Zwischen- 

und Schlussresultate vor. Der externe Prozessmanager ist für die Vorberei-

tung, Durchführung und Auswertung sowie das Feedback zuständig. Die Me-

dienberichterstattung ist ausdrücklich erwünscht.

Teilnehmende:   Interessierten Personen, Medien, Verwaltungsstellen und  

             Fachleute sowie Mitglieder der Projektorgane

Veranstaltungen:halbjährlich, Feedback in festgelegten Intervallen
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Die Kosten für das Verfahren in den Phase 1 und 2, insbesondere die Arbeiten 

im Zusammenhang mit der Partizipation werden von Stadt und Kanton Bern 

getragen. Für die Umsetzung konkreter Lösungsansätze und Massnahmen 

braucht es Vereinbarungen zwischen den Partnern. 
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 FINANZIERUNG



Das Startdokument wird im Sinne einer Absichtserklärung von den Projekt-

organen verabschiedet und hat Gültigkeit bis zum Abschluss von Phase 2. Es 

kann durch den Steuerungsausschuss angepasst, verlängert und aufgekündigt 

werden.
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Impressum

Stadt Bern (Auftraggeber)

Stadtplanungsamt

Zieglerstrasse 62

Postfach 3001 Bern

T 031 321 70 10

F 031 321 70 30

E stadtplanungsamt@bern.ch

www.bern.ch/stadtplanung

Kanton Bern 

Amt für Gemeide und Raumordnung

Nydeggasse 11/13 

Postfach 3011 Bern

T 031 633 77 30

F 031 633 77 51 

E info.agr@jgk.be.ch

www.be.ch/agr

Projektteam       

Jeanette Beck, Stadtplanungsamt (Projektleiterin)

Muriel Odiet, AGR (stv. Projektleiterin)

Pius Odermatt, beco 

Dr. Cordelia Polinna, Urban Catalyst studio Berlin, Analyse und Handlungsfelder 

Christine Bock, Urban Catalyst studio Berlin, Visualisierung und Layout

Walter Schenkel, synergo GmbH, Prozessmanager

Bildnachweis

Foto: Skatepark Bern vor dem Inotex Gebäude © R. Schäfer

Alle anderen Fotos © C. Polinna
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